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Wiederzulassung des Schulschwimmens 

 

RdErl. d. MK v. 27.05.2021 - 24.2.4 02064/01-2 (S) 

 

— VORIS 22410 — 

 

Bezug: RdErl. d. MK v. 05.11.2020  24-2.4 02064/01-2 (S) „Untersagung des Schulschwim-
mens“  
 

1. Schulschwimmen ist zulässig, so lange gem. Niedersächsischer Verordnung über Maß-
nahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-
Verordnung) die Nutzung eines Schwimmbades für die Erteilung von Schwimmunterricht 
und Schwimmkursen zulässig ist. Die Höchstgrenze der Gruppengröße für die Erteilung 
von Schwimmunterricht und Schwimmkurse gem. Niedersächsischer Corona-Verord-
nung ist zu beachten. Diese Regelung gilt auch für schuleigene Schwimmstätten, die nur 
Schulen zur Verfügung stehen. Mit diesem Erlass wird die Regelung des Absatzes 2 des 
Kapitels 17.8 des Rahmen-Hygieneplans Corona Schule 5.0 („Für die Dauer, die gemäß 
Niedersächsischer Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) die Schwimmstätten einer Be-
triebs- bzw. Dienstleistungsbeschränkung unterliegen, ist das Schulschwimmen unter-
sagt.“) ausgesetzt.  

2. Dieser Erlass tritt am 31.05.2021 in Kraft und mit Ablauf des 31.07.2022 außer Kraft. 
Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 30.05.2021 außer Kraft.  

 


